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Dorferneuerung Kirchroth 

Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen 

Bekanntgabe Änderung der Gemeinde- und Kreisgrenzen, § 58 Abs. 2 FlurbG 

 

„Gemäß § 58 Abs. 2 und §§ 61, 63 FlurbG treten mit der Anordnung der Ausführung des 

Flurbereinigungsplanes im Flurbereinigungsverfahren Dorferneuerung Kirchroth mit 

Wirkung vom 16.11.2020 nachstehende Änderungen der Gemeindegrenzen ein. 

 

Es werden 

 

ausgegliedert aus der 

Gemeinde 
Fläche 

(ha) 
und eingegliedert in die 

Gemeinde 

Kirchroth 0,0002 Steinach 

Steinach 0,2666 Kirchroth 

 

Hiernach ergibt sich: 
 

Für das Gemeindegebiet eine Mehrung an 

Fläche 

(ha) 

eine Minderung an 

Fläche 

(ha) 

Kirchroth 0,2664       

Steinach       0,2664 

 

Die ein- und ausgegliederten Flurstücke sind unbebaut und unbewohnt.“ 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Joscha Haebler 

TAR 
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